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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0264/2022 Datum: 03.05.2022 

Dezernat 4 

Verfasser: 85-EB Stadtentwässerung Az.: 85/P/Pr 

Betreff: 

Erneuerung des Durchlasses Brückerbach im Straßenkreuzungsbereich der Wolkener 

Straße/Grabenstraße in Koblenz-Rübenach 

Gremienweg: 

24.05.2022 Werkausschuss "Stadtentwässerung"  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

07.06.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

20.06.2022 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

30.06.2022 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: Der Stadtrat beschließt die Erneuerung des Durchlasses Brückerbach im Stra-

ßenkreuzungsbereich der Wolkener Straße/Grabenstraße in Koblenz-Rübenach gemäß dem Lage-

plan mit der Zeichnungsnummer B-2/P661192.  

 

Begründung: Der Durchlass Brückerbach im Straßenkreuzungsbereich der Wolkener Straße/Gra-

benstraße (Baujahr 1969) ist aufgrund seiner baulichen Schäden zu erneuern. Die Erneuerung des 

Durchlasses erfolgt im Zuge der Umstellung des Entwässerungssystems in der Wolkener Straße von 

Misch- auf Trennsystem (BV/0268/2022). Die Ausführung ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen. Im 

1.BA erfolgt die Erneuerung des Durchlasses. 

 

Hierzu wird der vorhandene gemauerte Durchlass mit den Abmessungen 1400 mm x 1100 mm (Breite 

x Höhe) auf einer Länge von rd. 9,30 m durch Stahlbeton-Rahmenbauteile mit den Abmessungen 

1600 mm x 1250 mm ersetzt.  

 

Die Vergabe der Bauarbeiten soll Ende 2022 erfolgen. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2023 

begonnen werden. Die Bauzeit des 1.BA ist mit ca. 3 Monaten veranschlagt. Im Zuge der Erneue-

rungsarbeiten werden von den Versorgungsunternehmen die vorhandenen Versorgungsleitungen um-

gelegt. Die Erneuerung des Bachdurchlasses erfolgt unter Vollsperrung des betroffenen Straßenab-

schnittes. Es wird eine entsprechende Umfahrungsmöglichkeit über die Straße Im Weikert eingerich-

tet. Der Anliegerverkehr ist sichergestellt. Die hier verkehrenden Buslinien sind aus dem Baustellen-

bereich zu verlegen. Die vorhandene Bushaltestelle entfällt während der Bauzeit. Die im Zuge der 

Baumaßnahme in Anspruch genommene Straßenoberfläche wird nach Ausführung der Erneuerungs-

arbeiten wiederhergestellt.  

 

Für die Erneuerung des Bachdurchlasses sind im Haushaltsplan 2022 unter der Projekt-Nr. P661192 

Herstellungskosten in Höhe von 200.000 € (davon 180.000 € Baukosten und 20.000 € Nebenkosten) 

etatisiert.  Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der steigenden Baukosten die aus dem Jahr 2021 
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stammenden Baukosten nicht ausreichend sind. Eine entsprechende Anpassung des Mittelansatzes 

wird im Nachtragshaushalt 2022 vorgenommen. 

 

Die Maßnahme löst keine Beitragspflicht aus. 

 

Der Ortsbeirat berät in seiner Sitzung am 11.05.2022 über die Baumaßnahme.  

 

Anlage: Übersichtslageplan 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Durch den vergrößerten Durchlass wird die Ableitungssitu-

ation bei Starkregenereignissen verbessert (s. Top 28, Klimaschutzkonzept der Stadt Koblenz)  
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